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Bekanntmachung der
liechtensteinischen Fremdenpolizei

Schweizerbürger und Drittauslander
Inskünftig wird die Niederlassungsbewilligung erteilt und verlängert
auf die Dauer der Gültigkeitsfrist des heimatlichen Reisepasses, jedoch
höchstens auf die Dauer von drei Jahren.

Die Fremdenpolizei in Vaduz ersucht die Drittausländer und Schweizerbürger

mit Niederlassungsbewilligung um Einreichung des Gesuches um

Verlängerung ihrer Bewilligung vor Ablauf des Jahres. Dabei sind der
Ausländerausweis und der gültige heimatliche Rersepass mit dem Gesuch
um Verlängerung der Niederlassungsbewilligung bei der Fremdenpolizei
in Vaduz einzureichen. Schweizerbürger, die ihren Heimatschein bei der
Fremdenpolizei in Vaduz deponiert haben, müssen den Reisepass nicht
beibringen.
Es ist Pflicht, Aenderungen im Zusammenhang mit Zivilstand, Wohnadresse,.
Erwerbstätigkeit., Geburt eines Kindes unverzüglich den Gemeindebehörden
oder der Fremdenpolizei in Vaduz zu melden.

In Zukunft wird für die Verlängerung einer Niederlassungsbewilligung
eine Grundgebühr von Fr.. 15.-— verlangt, und zwar unabhängig von der
Dauer der Verlängerung, Die Zusatzgebühr für die Erstbehandlung einer
Niederlassungsbewilligung beträgt Fr. 10.-— und für den Einschluss
von Familienangehörigen Fr. 5. — Für Schweizerbürger reduzieren sich
diese Gebühren auf die Hälfte»

Fremdenpolizei der Regierung
des Fürstentums Liechtenstein

gez. G.Matt

Mitteilungsblätter anderer
Schweizer-Vereinigungan

Von diversen Schweizer-Vereinen erhalten wir laufend Publikationen, die
immer sehr interessant sind. Sc erhalten wxr u.a,:

- The Swiss Observer (der Schweizerkolonie in England)
- le courrier suisse (der Schweizerkoionie in Belgien)
« Mitteilungen des Schweizer-Vereins Bregenz
- Mitteilungen der Schweizer-Gesellschaft Wien

- Mitteilungen des Schweizer-Verein Helvetia, Salzburg
u.a.m.

5ollten Sie als Leser "unseres" Mitteilungsblattes an diesen Veröffentlichungen

interessiert sein, send wir gerne bereit, Ihnen diese auf
Wunsch zur Verfügung zu stellen


	Bekanntmachung der liechtensteinischen Fremdenpolizei

